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S A T Z U N G 
 

§ 1 
 

Name, Sitz und Zweck 
 

1. Der am 26.09.1978 in Weilheim gegründete Sportverein führt den Namen 
 "Sportverein Weilheim". Er ging aus der am 01.05.1969 gegründeten 
 Frauen-Gymnastik-Gruppe hervor. Der Verein hat seinen Sitz in 
 Tübingen-Weilheim. Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht 
 Tübingen eingetragen. 
2. Der Verein will Mitglied des Württembergischen Landessportbundes 
 Stuttgart e.V. -WLSB- und der zuständigen Landesfachverbände  
 werden. Der Verein unterwirft sich den Satzungsbestimmungen und  
 Ordnungen des WLSB und seiner Verbände, insbesondere hinsichtlich 
 seiner Einzelmitglieder. 
3. Der Sportverein Weilheim e.V. mit Sitz in Tübingen-Weilheim verfolgt 
 ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab- 
 schnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Zweck des  
 Vereins ist die Förderung des Sports. Der Satzungszweck wird verwirk- 
 licht insbesonders durch Errichtung von Sportanlagen, Förderung sport- 
 licher Übungen und Leistungen. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt  
 nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins 
 dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mit- 
 glieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf 
 keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd ist, 
 oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 

§ 2 
 

Erwerb der Mitgliedschaft 
 

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 
2. Wer die Mitgliedschaft erwerben will, hat an den Vorsitzenden ein 
 schriftliches Aufnahmegesuch zu richten. Bei Minderjährigen ist die 
 Zustimmung des gesetzlichen Vertreters erforderlich. Die Aufnahme    
          erfolgt im Einvernehmen durch zwei Mitglieder des Vorstands.   
  
       § 3 

 
Verlust der Mitgliedschaft 

 
1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod oder Ausschluss aus dem  
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 Verein. Die Austrittserklärung ist schriftlich an den Vorstand zu richten. 
2. Der Austritt ist nur zum 30. Juni oder zum 31. Dezember  
          unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen zulässig; die Pflicht zur  
          Zahlung des Beitrags endet entsprechend.  
           
3. Ein Mitglied kann, nach vorheriger Anhörung, vom Gesamtvorstand aus 
 dem Verein ausgeschlossen werden: 
 a) wegen erheblicher Nichterfüllung satzungsgemäßer Verpflichtungen, 
 b) wegen Zahlungsrückstand mit Beiträgen von mehr als einem Jahresbei- 
  trag trotz Mahnung. 
 c) wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins oder 
  groben unsportlichen Verhaltens, 
 d) wegen unehrenhafter Handlungen. 
 Der Bescheid über den Ausschluß ist mit Einschreibebrief zuzustellen. 
 

§ 4 
 

Maßregelungen 
 

Gegen Mitglieder, die gegen die Satzung oder gegen Anordnungen des 
Gesamtvorstandes und der Abteilungen verstoßen, können nach vorheriger 
Anhörung vom Gesamtvorstand folgende Maßnahmen verhängt werden: 
a)  Verweis, 
b) zeitlich begrenztes  Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb und den 
 Veranstaltungen des Vereins. 
Der Bescheid über die Maßreglung ist mit Einschreibebrief zuzustellen. 
 

§5 
 

Beiträge 
 

1. Der Mitgliedsbeitrag sowie außerordentliche Beiträge werden von der 
 Mitgliederversammlung festgelegt. 
2. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als 
 Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
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§ 6 
 

Stimmrecht und Wählbarkeit 
 

1. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder ab vollendetem 16. Lebensjahr. Bei  
 der Wahl des Jugendleiters steht das Stimmrecht allen Mitgliedern des  
 Vereins bis zum vollendeten 18. Lebensjahr zu.  
2. Mitglieder, denen kein Stimmrecht zusteht, können an der Mitgliederver- 
 sammlung, den Abteilungsversammlungen und der Jugendversammlung 
 als Gäste jederzeit teilnehmen. 
3. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. Das Stimmrecht 
 eines Minderjährigen wird durch seine gesetzlichen Vertreter ausgeübt. 
 Der Minderjährige kann persönlich abstimmen, wenn er vor Beginn der 
 Abstimmung eine schriftliche Ermächtigung seiner gesetzlichen Vertreter 
 vorlegt. Dies gilt nicht für das Stimmrecht in der Jugendvollversammlung. 
4. Gewählt werden können alle volljährigen und voll geschäftsfähigen Mit- 
 glieder des Vereins. 
 

§ 7 
 

Vereinsorgane 
 

Organe des Vereins sind: 
a) die Mitgliederversammlung 
b)  der Vorstand  
 

 
§ 8 

 
Mitgliederversammlung 

 
1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. 
2.  Eine ordentliche Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) 
 findet in jedem Jahr statt. 
3. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist 
 von 14 Tagen mit entsprechender Tagesordnung einzuberufen, wenn es 
 a) der Vorstand beschließt, oder 
 b) ein Viertel der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich beim 
 Vorsitzenden beantragt hat. 
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4. Die Einberufung der ordentlichen Mitgliederversammlung erfolgt durch 
 den Gesamtvorstand. Sie geschieht in Form einer Veröffentlichung im 
 Mitteilungsblatt der Verwaltungsstelle Weilheim. Zwischen dem Tage der 
 Veröffentlichung der Einberufung (Einladung) und dem Termin der     
          Versammlung muss eine Frist von mindestens 14 Tagen liegen. In den 
 Vereinsaushängekästen soll auf die Mitgliederversammlung jeweils 
 besonders hingewiesen werden. 
5. Mit der Einberufung der ordentlichen Mitgliederversammlung ist die 
 Tagesordnung mitzuteilen. 
 Diese muß folgende Punkte enthalten: 
 a) Bericht des Vorstandes 
 b) Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer 
 c) Entlastung des Vorstandes 
 d) Wahlen, soweit diese erforderlich sind 
 e) Beschlussfassung über vorliegende Anträge 
 f) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge und außerordentliche Beiträge. 
6. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
 erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 
7. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen 
 Stimmen gefasst. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. 
 Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von Zweidritteln der 
 abgegebenen Stimmen beschlossen werden. 
8.  Anträge können gestellt werden: 
 a) von den Mitgliedern 
 b) vom Vorstand 
 c) von den Ausschüssen 
 d) von den Abteilungen 
9. Über Anträge, die nicht schon in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann 
 in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn diese 
 Anträge mindestens 8 Tage vor der Versammlung schriftlich bei dem 
 Vorsitzenden des Vereins eingegangen sind. Später eingehende Anträge 
 dürfen in der Mitgliederversammlung nur behandelt werden, wenn ihre 
 Dringlichkeit bejaht wird. Das kann dadurch geschehen, dass die 
 Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von Zweidritteln der 
 abgegebenen gültigen Stimmen beschließt, dass der Antrag als 
 Dringlichkeitsantrag in die Tagesordnung aufgenommen wird. Ein 
 Dringlichkeitsantrag auf Satzungsänderung ist nicht zulässig. 
10. Geheime Abstimmungen erfolgen nur, wenn mindestens 10   
          stimmberechtigte Mitglieder es beantragen. 
11. Die Sitzungen sind öffentlich. Die Öffentlichkeit kann ganz oder teilweise 
 durch Beschluss der Mitgliederversammlung ausgeschlossen werden. 



6 

                                                           § 9 
 

Vorstand 
 

1. Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden   
 Vorsitzenden, dem Schatzmeister, gegebenenfalls dem  
          Vereinsjugendleiter, dem Geschäftsführer, den Abteilungsleitern und  
          mindestens zwei, höchstens drei Beisitzern. 
2.      Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist der Vorsitzende und sein  

     Stellvertreter. Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich.    
     Jeder  von Ihnen ist allein vertretungsberechtigt. Im Innenverhältnis des  
     Vereins darf der stellvertretende Vorsitzende seine Vertretungsmacht nur   
     bei Verhinderung des 1. Vorsitzenden ausüben. 

3. Ein Vereins-Jugendleiter wird in einer gesondert einberufenen Ver- 
 sammlung von der Jugend des Vereins gewählt (vgl.§6 Ziff.1 der 
 Satzung). Die Einberufung geschieht in entsprechender Anwendung der 
 Einberufungsvorschriften des § 8 der Satzung. 
4. Die Abteilungsleiter werden von den Mitgliedern der jeweiligen Abtei- 
 lungen gewählt. 
5. Der Gesamtvorstand leitet den Verein. Seine Sitzungen  werden von dem  
 Vorsitzenden geleitet. Er tritt zusammen, wenn es das Vereinsinteresse 
 erfordert oder drei Vorstandsmitglieder es  beantragen. Er ist beschluß- 
 fähig, wenn  mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend 
 sind. Beim Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes ist der 
 Gesamtvorstand berechtigt, ein neues Mitglied kommissarisch bis zur 
 Neuwahl, die in der nächsten Mitgliederversammlung stattfinden muß, zu 
 berufen. Die Neuwahl eines vorzeitig ausgeschiedenen Vorstandmit-
 gliedes findet in jedem Falle in der nächst folgenden Mitgliederversamm-
 lung statt. Die Sitzungen sind nichtöffentlich. 
6. Zu den Aufgaben des Gesamtvorstandes gehören: 
 a) die Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
          b) die Bewilligung von Ausgaben über 1000,- Euro; über Ausgaben bis zu 
  500,- Euro dürfen der Vorsitzende, sein Stellvertreter, der Schatz- 

meister und der Geschäftsführer je allein, über Ausgaben von  
500,- Euro bis zu 1000,- Euro dürfen die vorgenannten Personen  
- je zu zweit - verfügen. 

 c) Ausschluss und Bestrafung von Mitgliedern. 
7. Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und der Geschäftsführer haben das 
 Recht, an allen Sitzungen der Abteilungen und Ausschüsse beratend 
 teilzunehmen. 

        
 

§ 10 
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Ausschüsse 

 
1. Für die Bereiche Jugendsport,  Breiten- und Freizeitsport sowie Wett- 
 kampfsort werden bei Bedarf Ausschüsse gebildet. Diese tagen unter 
 ihren  
          zuständigen Leitern und setzen sich wie folgt zusammen: 
 a) Jugendsport 
  drei Vertreter der Sportjugend, die von der Jugendversammlung ge- 
  wählt sind 
  Beauftragter für Breiten-, und Freizeitsport 
  Beauftragter für Wettkampfsport 
 b) Breiten-, und Freizeitsport 
  Leiter der Sportabteilungen oder deren Beauftragte 
  Vereins-Jugendleiter 
  Beauftragter für Frauensport 
 c) Wettkampfsport 
  die Leiter der Abteilungen, die Wettkampfsport betreiben oder deren 
  Vertreter 
  Vereins-Jugendleiter 
  Beauftragter für Frauensport. 
2. Der Gesamtvorstand kann bei Bedarf auch für sonstige Vereinsaufgaben  
 Ausschüsse bilden, deren Mitglieder vom Gesamtverein berufen werden. 
3. Die Sitzungen der Ausschüsse erfolgen nach Bedarf und werden durch 
 den Geschäftsführer im Auftrag des zuständigen Leiters einberufen. 
4. Die Sitzungen sind nichtöffentlich. 

 
§ 11 

 
Abteilungen 

 
1. Für die im Verein betriebenen Sportarten bestehen Abteilungen oder  
 werden im Bedarfsfall durch Beschluss des Gesamtvorstandes gegründet. 
2. Die Abteilung wird durch den Abteilungsleiter, seinen Stellvertreter, den 
 Jugendwart und Mitarbeiter, denen feste Aufgaben übertragen werden, 
 geleitet. Versammlungen werden nach Bedarf einberufen. 
3. Abteilungsleiter, Stellvertreter, Jugendwart und Mitarbeiter werden von 
 der Abteilungsversammlung gewählt. Für die Einberufung der 
 Abteilungsversammlung gelten die Einberufungsvorschriften des § 8 der 
 Satzung entsprechend. Die Abteilungsleitung ist gegenüber den Organen 
 des Vereins verantwortlich und auf Verlangen jederzeit zur 
 Berichterstattung verpflichtet. 
4.  Die Abteilungen sind im Bedarfsfall berechtigt, zusätzlich zum Vereins- 
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 beitrag einen Abteilungs- und Aufnahmebeitrag zu erheben. Die sich aus 
 der Erhebung von Sonderbeiträgen ergebene Kassenführung kann jeder- 
 zeit vom Schatzmeister des Vereins geprüft werden. Die Erhebung eines 
 Sonderbeitrages bedarf der vorherigen Zustimmung des Gesamtvor-
 standes. 
5. Die Abteilungen können ausschließlich und allein durch ihren Abteilungs-
 leiter Verpflichtungen im Umfang von höchstens 100,- Euro im Einzelfall 
 eingehen; höhere Verpflichtungen bedürfen der vorherigen Zustimmung 
 des Gesamtvorstandes des Vereins. 
 

§ 12 
 

Protokollierung der Beschlüsse 
 

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung, des Vorstandes, der 
Ausschüsse sowie der Jugend- und Abteilungsversammlungen ist jeweils ein 
Protokoll anzufertigen, das vom Versammlungsleiter und dem von ihm 
bestimmten Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
 

§ 13 
 

Wahlen 
 

Die Mitglieder des Vorstandes, die Abteilungsleiter sowie die Kassenprüfer 
werden auf die Dauer von drei Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. 

 
§ 14 

 
Kassenprüfung 

 
Die Kasse des Vereins sowie evtl. der Abteilungen werden in jedem Jahr durch 
zwei von der Mitgliederversammlung des Vereins gewählte Kassenprüfer 
geprüft. 
Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht 
und beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die 
Entlastung des Vorstandes. 
 

§ 15 
 

Auflösung des Vereines 
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1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer außerordentlichen 
 Mitgliederversammlung beschlossen werden. Auf der Tagesordnung 
 dieser Versammlung darf nur der Punkt "Auflösung des Vereins" stehen. 
2. Die Einberufung einer solchen Mitgliederversammlung darf nur erfolgen, 
 wenn es 
 a) der Gesamtvorstand mit einer Mehrheit von Dreivierteln aller seiner 
  Mitglieder beschlossen hat, oder 
 b) von Zweidritteln der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schrift- 
  lich gefordert wurde. 
3. Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 50 % der stimm- 
4.  berechtigten Mitglieder anwesend sind. Die Auflösung kann nur mit einer    

 Mehrheit von Dreivierteln der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder 
 beschlossen werden. Die Abstimmung ist namentlich vorzunehmen. 

5.  Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes 
 fällt sein Vermögen an die Universitätstadt Tübingen mit der Zweckbe- 
 stimmung, daß dieses Vermögen unmittelbar und ausschließlich zur 
 Förderung des Sports im Stadtteil Weilheim verwendet werden kann. 
 
 
Die vorstehende Satzung wurde von der Mitgliederversammlung beschlossen. 
Tübingen, den 26. September 1978 
 
geändert (§10) am 04.11.1981 
geändert (§ 1.1, § 10.5 und § 14) am 28.10.1988 
geändert (§1.3 und  § 16.4) am 19.10.1990 
geändert (6.1, § 6.3 und § 10) am 16.10.1992 
geändert (§2.2 Satz3, § 3.2, § 7; §8.8, §9 (gestr.), §9.1, 9.3., 9.6 (alt) am 12. 
April 2011 
 
 
 

Jugendordnung des Sportverein Weilheim e.V. 
 

1. Alle Vereinsmitglieder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr und alle 
regelmäßig und unmittelbar in der Vereinsarbeit tätigen Mitarbeiter/-
innen bilden die Vereinsjugend im Sportverein Weilheim. 

 
2. Die Vereinsjugend ist jugend- und gesellschaftspolitisch aktiv. Sie will 

jungen Menschen ermöglichen, in zeitgemäßen Gemeinschaften Sport zu 
treiben. Darüber hinaus soll das gesellschaftliche Engagement angeregt, 
die Jugendarbeit im Verein unterstützt und zur Persönlichkeitsbildung 
beigetragen werden. 

 
3. Die Jugendvollversammlung ist das oberste Organ der Vereinsjugend. 
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Sie tritt mindestens einmal im Jahr zusammen und wählt den 
Vereinsjugendausschuss. Dieser besteht aus: 

- der oder dem Vereinsjugendleiter/in, 
- der oder dem Vereinsjugendsprecher/in, 
- weiteren Mitarbeiter/innen 
(die beiden letzteren soweit notwendig). 

 
Die Mitglieder des Jugendausschusses werden auf 1 Jahr gewählt. 
Gewählt ist, wer die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen erhält. 

 
1. Der oder die Vereinsjugendleiter/in ist stimmberechtigtes Mitglied im 

Vereinsvorstand und vertritt die Vereinsjugend nach Innen und Außen. Er 
oder Sie leitet die Jugendausschusssitzungen, bei denen die Jugendarbeit 
geplant und koordiniert werden. 

 
2. Die Vereinsjugend ist verantwortlicher Empfänger der Zuschüsse für 

jugendpflegerische Maßnahmen. Die Jugendkasse wird vom 
Jugendausschuss geführt. 

 
3. Die Jugendordnung muss von der Jugendvollversammlung mit einer 

Mehrheit von 2/3 der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 
beschlossen und vom Vereinsvorstand mit einfacher Mehrheit bestätigt 
werden. Das Gleiche gilt für Änderungen. Die Jugendordnung bzw. 
Änderung der Jugendordnung tritt/treten mit der Bestätigung durch den 
Vereinsvorstand in Kraft. 

 
4. Sofern in der Jugendordnung keine besonderen Regelungen enthalten 

sind, gelten die Bestimmungen der Vereinssatzung des SV Weilheim e.V.. 


